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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 

 

1.    BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS 
 

1.1 Produktidentifikator 
 

Beckensteine 354 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Verwendungssektor 
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, 
Dienstleistungen, Handwerk) 
Produktkategorie PC0 Sonstige 
Prozesskategorie 
PROC8b Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/in Gefäße/große Behälter 
in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 
Umweltfreisetzungskategorie 
ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Urinalbeckensteine 
Verwendungen, von denen abgeraten wird Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
Otto Oehme GmbH, Industriestr. 20, D -90584 Allersberg  
Telefon ++49 (0)9176/9805-0, Telefax ++49 (0)9176/9805-55 
 

1.4 Notrufnummer 
Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen Tel. +49 (0) 551 19240 
 

2.    Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

GHS08 Gesundheitsgefahr 
 
Karz. 2  H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

 
 
 GHS09 Umwelt 
 
Aquatic Akute 1  H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
Aquatic Chronic 1  H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

 
 
 GHS07 
 
Akute Tox. 4  H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Eye Irrit. 2  H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

 
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG 
 Xn; Gesundheitsschädlich 
 R40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. 

 
 
 Xi; Reizend 
 R36: Reizt die Augen. 
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 N; Umweltgefährlich 
 R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen 
 haben. 
 

Carc. Cat. 3 · Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Entfällt. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
Gefahrenpiktogramme 
 
 
 
GHS07 GHS08 GHS09 
 

Signalwort Achtung 
 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 1,4-Dichlorbenzol 
Gefahrenhinweise 
H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H319  Verursacht schwere Augenreizung. 
H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410  Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
Sicherheitshinweise 
P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
 Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P301+P312  BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
 anrufen. 
P405  Unter Verschluss aufbewahren. 
P501  Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 
 internationalen Vorschriften. 
2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT:   Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 

3.    Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe 
CAS-Nr. Bezeichnung 
106-46-7 1,4-Dichlorbenzol 
Identifikationsnummer(n) 
EINECS-Nummer: 203-400-5 
Indexnummer: 602-035-00-2 
 

4.    ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. 
Nach Augenkontakt: 
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren. 
Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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5.    MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem 
Schaum bekämpfen. 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 

6.    MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende  
Verfahren Nicht erforderlich. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 
 

7.    HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen. 
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. 
Lagerklasse: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

8.    BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/ 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. 
8.1 Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

106-46-7 1,4-Dichlorbenzol (50-100%) 
AWG  Langzeitwert: 6 mg/m³, 1 ml/m³ 

   2(II);AGS, Y 
 

Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: 

106-46-7 1,4-Dichlorbenzol (50-100%) 
BWG  150 mg/g Kreatinin 

Untersuchungsmaterial: Urin 
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 
Parameter: Gesamt-2,5-Dichlorphenol 
30 mg/g Kreatinin 
Untersuchungsmaterial: Urin 
Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht 

Parameter: Gesamt-2,5-Dichlorphenol 
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Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Atemschutz: Nicht erforderlich. 
Handschutz: 
 
 Schutzhandschuhe 
 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung 
sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zuberei-
tung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der 
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 
 

Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitäts-
merkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
Augenschutz:  
 
 Dichtschließende Schutzbrille 
 
 

9.    PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aussehen: 
 

 Form:  Fest 
 Farbe:  hellrot 
 Geruch:  Charakteristisch 
 Geruchsschwelle:  Nicht bestimmt. 

pH-Wert:  11-13 

Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  54°C 
Siedepunkt/Siedebereich:  175°C 

Flammpunkt:  >55°C 

Entzündlichkeit (fest, gasförmig):  Der Stoff ist nicht entzündlich. 

Zündtemperatur: 640°C 

Zersetzungstemperatur:  Nicht bestimmt. 

Selbstentzündlichkeit:  Nicht bestimmt. 

Explosionsgefahr:  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Explosionsgrenzen: 
Untere:  2,2 Vol % 
Obere:  12 Vol % 
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Dampfdruck bei 20°C:  1,7 hPa 

Dichte bei 20°C:  1,46 g/cm³ 
Relative Dichte  Nicht bestimmt. 
Dampfdichte  Nicht anwendbar. 
Verdampfungsgeschwindigkeit  Nicht anwendbar. 

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser bei 20°C:  0,1 g/l 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 

Viskosität: 
Dynamisch:  Nicht anwendbar. 
Kinematisch:  Nicht anwendbar. 

Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel: 0,2 % 
VOC (EU)  0,00 % 

Festkörpergehalt:  99,7 % 
9.2 Sonstige Angaben  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

10.    STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 

10.1 Reaktivität 
10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

 

11.    TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität: 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

106-46-7 1,4-Dichlorbenzol 

Oral LD 50 500 mg/kg (rat) 

Primäre Reizwirkung: 
an der Haut:  Keine Reizwirkung. 
am Auge:  Reizwirkung. 
Sensibilisierung:  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung) 
Carc. 2 
 

12.    UMWELTBEZOGENE ANGABEN 
 

12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität:  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.3 Bioakkumulationspotenzial  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.4 Mobilität im Boden  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Ökotoxische Wirkungen: 
Bemerkung:  Sehr giftig für Fische. 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 2 (Listeneinstufung): wassergefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. 
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In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton. 
Sehr giftig für Wasserorganismen 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT:  Nicht anwendbar. 
vPvB:  Nicht anwendbar. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

13.    HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Abfallschlüsselnummer: 
Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen 
Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen 
Abfallkatalog entnommen werden. 
 

Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

14.    ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 

14.1 UN-Nummer 
ADR, IMDG, IATA  UN3077 
 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR  3077 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.  
 (1,4-Dichlorbenzol) 
IMDG  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
 N.O.S. (1,4-dichlorobenzene), MARINE POLLUTANT 
IATA  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 

 SOLID, N.O.S. (1,4-dichlorobenzene) 
 

14.3 Transportgefahrenklassen 
 

ADR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse:  9 (M7) Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände 
Gefahrzettel 9 

IMDG, LATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Class  9 Miscellaneous dangerous substances and articles. 
Label  9 
 
14.4 Verpackungsgruppe 
• ADR, IMDG, IATA^ III 

 
14.5 Umweltgefahren:  Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe:  
 1,4-Dichlorbenzol 
Marine pollutant:  Ja 
 Symbol (Fisch und Baum) 
Besondere Kennzeichnung (ADR):  Symbol (Fisch und Baum) 
Besondere Kennzeichnung (LATA):  Symbol (Fisch und Baum) 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den  Achtung: Verschiedene gefährliche Stoffe und 
Verwender Gegenstände 
Kemler-Zahl:  90 
EMS-Nummer:  F-A,S-F 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBCCode Nicht anwendbar. 

Transport/weitere Angaben: 

ADR 
Begrenzte Menge (LQ)  5 kg 
Beförderungskategorie  3 
Tunnelbeschränkungscode  E 

IMDG 
Limited quantities (LQ)  5 kg 

UN "Model Regulation":  UN3077, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
 FEST, N.A.G. (1,4-Dichlorbenzol), 9, III 
 

15.    RECHTSVORSCHRIFTEN 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 

Nationale Vorschriften: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
 
Technical instruction (air): 

Klasse Anteil in % 

NK 99,9 
 

Wassergefährdungsklasse: WGK 3 (Listeneinstufung): stark wassergefährdend. 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 

16.    SONSTIGE ANGABEN 
 

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heuti-
gen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen. 
Ausgestellt von:             Otto Oehme GmbH, Industriestr. 20, D -90584 Allersberg 

Telefon ++49 (0)9176/9805-0, Telefax ++49 (0)9176/9805-55, fea@oehme-lorito.de 
Abkürzungen und Akronyme: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2 
* Daten gegenüber der Vorversion geändert 
 

mailto:fea@oehme-lorito.de

